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Ruderordnunq

S 1 Grundsatz

Die Ruderordnung ist für alle lr4itglieder, cäste und Schulrudefgrupp€n bindend.

Die ausübenden I\,titgliedef mlrssen schwimmen können.

Den ausübenden l\Iitgliedern stehen die vereinseigenen Boole und Gerätschaften zur Benutzung zur Vedügung.

S 2 Ausbildung

Jedes Mitglred hat Anspfuch auf rudersportl€he Ausbildung durch die vom ClLib gestelllen Ausbilder oder dllrch
andere dafür geeignete l\Iitglieder.

Die Ausbilder sind an der Mitteilungstafel genannt

Anfänger (eventuell noch nicht ,itglied) sollen ebenfalls von dresen Personen betreut und angeleitet werden

S 3 Boote

Dle vereinseigenen Boote stehen den lMitgliedern entspfechend ihrer - dern Ruderwart nachgewiesenen -
Fahigkeit zur Vedügung.

Rennboote sind vorrangrg für das Trainingsfudern bestimmt.

Boots und Rudererklassifizierung sowie Regularien überdie Ausgabe von Booten siehe l\,4itteilungstafel.

S 4 Riemen, Skulls und Zubehör

Sämtliche Boote düden nur mit den zugeordneten Rjemen, Skulls Lrnd sonst notwendigem Zubehör gefahren

Ergänzung und Entnahme aus anderen Booten ist gf!ndsätztich verboten

Veranderungen sowie Trimmen sind nur ln Absprache mit dem Ruderwart edaubt. DerAusführende hal ejne
Probefahrt durchzuf ührcn.

S 5 Ruderkleidung

Beim allgemeinen Ruderbetrieb ist angemessene Sportkleidung zu tragen. Badekleidung ist hier keine
Spoftkleidung.

Bei offlziellen Anlässen werden Clubkikots getragen

S 6 Beginn und Ende einer Fahrt

Vorjeder Fahrl sind im Fahrtenbuch die Namen der l\Iannschaft, Abfahrtszeit (und voraussichtliches Ziel)
einzutfagen, damlt in Notfällen oder bei uberfälligkeit Suche und Hilfeleistung mogtich sind



Vor Beginnjeder Fahat hät sich die Mannschafr davon zu übeazeugen, dass Boot und Zubehör in fahrbereitem
Zustand sind.

Mannschaftsboote müssen mindestens von der gesamten l\rannschaft getragen werden. Ein Ruderer gibt die
Kommandos.

Fahrten in beschädigten oder gesperrten Booten sind unteßagt.

Die Fahrto.dnung isteinzuhalten. Siehe Mitteilungstafel.

Nach der RUckkehr sind die Ankunftszeit und die z!rückgelegten Kilometer im Fahrtenbuch einzutragen.

Der Ruderer, derdas Gelände als Letzter verlässt, hat dafür zu sorgen, dass dje Bootswagen in der Bootshale
stehen lnd alle Tore und Tilren abgeschlossen sind.

S 7 Wandefahrten

Wanderfahrten sind Fahden mit einer gänztigigen oder mehdägigen Abwesenheit vom Bootshaus.

Wanderfahrten sind dem Ruderwart mitzuteilen und in den Veranstaltungskalender einzutragen.

Den Anweisungen des Fahrtleiters ist Folge zu leisten.

Schleusen ist nur nach einer ausf0hrlichen Untetueisung durch einen e.fahrenen Ruderer erlaubt.

S 8 Fahrton bEi Ounkelhoit

Die Fahrt sollte bei Einbruch der Dunketheit beendet sein.

Fahrten bei Dllnkelheit sind zu vermeiden und sind nur in Ausnahmefäljeh gestattet. Oabei ist höchste
Aufmerksamkeit und Vorsicht geboten.

Die Bootsbesatzung haftet in diesem Fa bereits bei teichter Fahrtässigkejt

S 9 Rudern während der kalten Jahreszeit

Rudem während der kalten Jahreszeit ist mit den dafür zugelessenen Booten nur gestattet, solange die Donau
eisfrei ist.

während der kalten Jahreszeit ist grundsätslich in ufemähe zu bleiben, da bei Kentern mit tebensqefährlichen
Unterkühlungen gerechnerwerden muss

$'10 Verhalten bei Kenlem oder Vollschlagen

Die Personenrettung geht grundsätzlich vorl

Es sind sodänn alle vetfügbaren Kräfte z!r Bootsrettung einzusetzen.

Niemand übeßchätze seine Kraft und Ausdauer

S 1l Schädon an Boot und Zubehör

Schäden an Eoot und Zubehör sind im Fahrtenbuch unter ,,Bemerkungen,, einzutragen.

Schäden sind daruber hinEus umgehend dem 1. Vorstand bzw. dem RudeMart zu melden und in das beim
Fahrtenbuch ausliegende ,,Reparaturbuch" einzutragen. Dies gilt auch, wenn die Mannschaft den Schäden nicht
selbst verursacht hat, da nur so gewährleistet ist, dass die VoFtEndschaft sich um die Behebunq k{tmmem
kann



Das Boot muss gesperrtwerden (Spenschilder hängen über dem Fahrtenbuch).

Wenn ein gesperrtes Boot geJahren wird, liegt auch bei einef unverschuldeten (weiteren) Bootsbeschädigung
gfobe Fahriässigkeit vor.

S 12 Kommando an Bord

Das Kommando an Bord liegt beim Steuermann, bei sieue osen Booten beim Bugmann und aut Wanderfahrten
beim Bootsführer.

S 13 Verltallenaregeln

Das Rauchen im Boot, in den Bootshallen sowie im gesamten clubhaus ist untersagt.

lm Boot sind vefboten:

- Ube6eseEung
- Baden vom Boot aus
- Lautes und lärmendes Verhalten

Ausnahme: Wanderfahrten

S'l,l Bootspflege und Lagerung der Boote

Die Boote und das dazugehörige Material sind mit größter Sorgialt zu behandeln.

Nach jeder Fahrl ist das Boot abzuwaschen und ebenso wie die Skulls und Riemen mit den dafür votgesehenen
Tüchern abzutrocknen- Die Dollenbügel müssen geschlossen sein. Rollsiue sind gegen das Helausfallen
abzusichern und die Luftkastendeckel zu öffnen.

Die Booie werden grundsätzlich auf ihre gekennzeichneten Bootslagerplätze gelegt

Boote {rnd Zubehör sind nach einerWandefahrt oder Regatta am Tage nach der Rückkehfzu reinigen und
wieder fahrbefeit zu machen.

S 15 Vorfah s.egeln

Motorboote, Segelschiffe und Surfer haben Vorfahd. lhre Fahrtrichtung darf nur in sicherem Abstand gekreuzt

Auf Bundeswasserstraßen gelten besonderc Regeln- Sie sind vor Antritt der Fahrtzu erkunden.

516 Umweltschutz

Aufdie Belange andercr Gewässerbenuter - Mensch oder Tier- ist Rücksicht zu nehmen.

Während der Brutzeit ist zum Ufer ein ausreichender Abstand einzuhalten.

S '17 Ve.halten während der Fahrl

Benehmen und Verhalten der Ruderef und Ruderinnen müssen von Fairness und Anstand getragen sein und
dürfen dem Ansehen des Clubs nicht schaden.

Unmittelbare AuseinanderseEungen mit änderen Gewässefbenutzern sind zu unterlassen.

Bei Unglücksfällen oderwenn jemand in Not gerät, ist Hilfe zu leisten, soweit dies die eigene Sicherheit zulässt

Unterlassene Hilfeleistung kann auch durch den Verein geahndetwerden.



S'18 Anlegen und Aussteigen unterwegs

Das_An'egen sorr mogrichst nur än geeigne-ten stegen bzw. Treppen edorgen. wober oaraur zu achten ist dassHtnderntsse die Bootswand rtcht durchstoßen können

Das Boot ist nach Verlassen so zu sichern, dass es nicht beschädigt werden kann.

Rennboote dürfen unterwegs nur in zwingenden Notfäten anregen, wobei hier mit gröf3ter sorgfart und vorsichtzu nandeln isi

Mit bestimmten Booten darf nur an Stegen angelegt werden.

S l9 cewitter und Hochwasser

8ei unmitterba. drohendem Gewitter sind Fahrten verboten bzw. unverzügrich zu unterDrechen. Besatzlng undBoot sind in Sicherheit zu bringen.

Bei Hochwasser dürfen nur geeignete Boote von erfahrenen Mannschaften benutztwerden.

Beim warnbrinkricht an der staustufe muss ufernah am gfoßen warnschird ,,Lebensgefahr, gewendet werden.

Ereicht der Wasserstand die 4. Stufe derTreppe zum Floß, besteht absoJutes Ruderverbot.

S 20 Hafrung

Fahdässig verußachte schäden oehen zu Lasten des Rudefers bzw. der Mannschaft 
'ei 

Haftungsfragenentscheidet der Vereinsaussch us;

Gegen Entsche'dungen in Haftunosfraoen kann jedes durch die Entscheidung betroffene MitgJied sowie fiia denVereh selbst der 1. und 2 Vorsta;d B;schwerde berrn Veretnsauss"t us, 
"inieg;n- 

-

Der Zivilfechtsweg steht erst nach D!rchführung dieses Verfahrens offen.

zuwiderhandlungen gegen die Ruderordnungwerden geahndet. Maßnahmen dazu können se,n: Ermahnung.Le'stung von Schadensersau, Rudetuerbot, iJaLrsverb;t oder letzflich Aus""t tus" lui 0., ver.in.

S 21 Ruderoadhungstext

Jedes alsübende Mitglied eahält eineo Abdruck djeser Ruderordnung.

Der Erhalt und die Kenntnisnahme muss mit Unterschrift bestätigt werden (Ljste am Bootshaus).

Verabschiedet und in Kraft getreten am 13_ Auqust 2O0B

.^)

Ju* T "4,t-Fränz NasbrÄdeRädJ

voßtond:lut1o seeburser, Hißchsiroß-- 16.89073 Ulm, Te. oz3l tB!ar35
E Moil: voßiond@t6c.de
Booishous: Segr6promenode 5.89-115 Louingen (Do), ret.09022/2004, wwwLRSC.de
BonkiKSPK Louingen, BLZ 7r2515 20, Kio.40 lO 3ö


